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Vorbemerkung 
 

Aufgabe des Vorberichtes ist es, einen Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und 

Ausgabearten zu geben und erhebliche Veränderungen zu erläutern. Insbesondere wird dargestellt, 

welche Investitionen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus 

ergeben. Ferner zeigt der Vorbericht auf, wie sich die Rücklagen und die Kassenlage entwickelt haben. 

Entsprechend den Bestimmungen der Gemeindeordnung (Art. 64 GO) und der Kommunalhaushalts-
verordnung Kameralistik (§ 7 KommHV-K) sind im Haushaltsplan die Einnahmen und Ausgaben der 
Kommune in Höhe der zu erwartenden und voraussichtlich zu leistenden Beträge zu veranschlagen. 
Soweit sie nicht errechenbar sind, wird ihre Höhe vorsichtig geschätzt. Bei der Veranschlagung werden 
die Haushaltsprinzipien der Haushaltsklarheit und -wahrheit beachtet.  
 
Der Haushaltsplan drückt aus, wie die Stadt Wörth ihre Haushaltswirtschaft planen und ausführen will, 
so dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben unter Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit 
gewährleistet ist. Dem Haushaltsplan kommt zudem eine kommunalpolitische Funktion zu. Er ist der 
in Zahlen ausgedrückte Wille des Stadtrates.  
 
 

Vollzug des Haushaltsplanes 2022 

 
Der Haushaltsplan 2022 weist folgende Werte aus: 

Stadtratsbeschluss über die Haushaltssatzung mit Anlagen: 13.01.2022 
Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde: 24.01.2022 
Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben:                           10.959.000 € 
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben: 14.070.000 € 
Zuführung in den Vermögenshaushalt:  491.000 € 
Zuführung an die Allgemeine Rücklage: 0 € 
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage: 1.708.000 € 
Ordentliche Tilgung von Darlehen 263.000 € 
Sondertilgungen 0 € 
Kreditaufnahme  0 € 

 

Nach dem aktuellen Stand – vor Rechnungslegung – wird der Verwaltungshaushalt mit einer Zuführung 

in den Vermögenshaushalt von rund 3 Mio. € abschließen (Plan 491.000 €). Dies liegt an erfreulich 

hohen Steuereinnahmen: Die Gewerbesteuer (Plan 2,530 Mio. €) erreicht mit einem IST von 4,117 Mio. 

€ einen neuen Höchststand. Auch aus der Einkommensteuerbeteiligung, dem 

Grunderwerbssteuerersatz, dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer und den Grundsteuern waren 

zusammen Mehreinnahmen von rund 460.000 € zu verzeichnen. Diese Mehreinnahmen gepaart mit 

Einsparungen bzw. Minderausgaben auf verschiedensten Haushaltsstellen führen letztendlich zu 

dieser erfreulichen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt.   

 

Im Vermögenshaushalt wurden 2022 zahlreiche Investitionen getätigt. Besonders hervorzuheben bei 

den Investitionen sind die Arbeiten für die Ausweisung / Erschließung des Baugebietes Am Brand, die 

im Spätsommer 2022 abgeschlossen werden konnten. Der Verkauf der Baugrundstücke im neuen 

Baugebiet konnte fast vollständig im abgelaufenen Jahr abgewickelt werden. Dies führt dazu, dass auf 

der Einnahmenseite erfreulich hohe Einnahmen zu verzeichnen waren. Auf der Ausgabenseite sind 
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viele eingeplante Investitionen noch nicht in deren eingeplanter Höhe angefallen, da sich diese noch 

in 2023 hineinziehen werden (z.B. stehen auch noch die Schlussabrechnungen für das BG Am Brand 

aus sowie für weitere Maßnahmen, die in 2022 bereits begonnen oder auch schon abgeschlossen 

wurden). Dies führt insgesamt dazu, dass der Vermögenshaushalt ebenfalls mit einem Überschuss 

abschließen wird. Somit kann eine beachtliche Summe von rund 6,7 Mio. € der allgemeinen Rücklage 

zugeführt werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage erhöht sich damit von 4.736.509,89 € zu Beginn 

des Jahres 2022 auf rund 11.495.000 € zum Ende des Jahres 2022. Dieses finanzielle Polster tut der 

Stadt Wörth gut und ist mit Blick auf die großen Herausforderungen in der Zukunft (steigende 

Ausgaben sowohl bei Energie, Wärme, laufenden Ausgaben etc. im Verwaltungshaushalt, als auch mit 

Blick auf das umfassende Investitionsprogramm) auch dringend nötig.   

 

Der Schuldenstand der Stadt Wörth lag zum 01.01.2022 bei 1.987.277,03 €. Durch die planmäßige 

Tilgung sinkt der Schuldenstand der Stadt Wörth zum 31.12.2022 auf 1.724.946,78 €.  

 

 

 

Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2023 
 

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 15.02.2023 den Haushaltsentwurf 2023 be-

handelt. Für die Beratung wurde von der Verwaltung eine Arbeitsgrundlage zur möglichen Agenda des 

Verwaltungs- und Vermögenshaushalts erstellt. Der Ausschuss beriet über die Projekte, beurteilte sie 

nach Dringlichkeit und verteilte die Maßnahmen auf die jeweiligen Haushaltsjahre. Der so erarbeitete 

Entwurf liegt dieser Haushaltsplanung zugrunde.    

 

Der Verwaltungshaushalt 2023 berücksichtigt gestiegene Ausgaben, z.B. für Strom und Wärme, die 

gegenüber den Vorjahren doch deutlich angestiegen sind sowie gestiegene laufende Ausgaben für 

Wartung und Unterhalt der eigenen Liegenschaften. Zudem sind viele Unterhaltsmaßnahmen für den 

Erhalt der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung eingestellt. Eine ausführliche Liste mit 

besonderen Maßnahmen des Verwaltungshaushalts findet sich bei den Erläuterungen zu den 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts.    

 

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung aller für die Planung 

sachdienlichen Erkenntnisse und unter Anwendung des Vorsichtsprinzips gebildet und somit mit einer 

Höhe von 3,1 Mio. € veranschlagt (Vorjahr Ansatz 2,53 Mio € / IST 4,117 Mio. €).    

 

Auch der kommunale Finanzausgleich wirkt sich nicht unerheblich auf die Einnahmen- und 

Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes aus. Aufgrund des 2-jährigen Versatzes und der damit aus 

2021 maßgeblichen Einnahmen führt dies im aktuellen Planungsjahr zu geringeren Einnahmen aus der 

Schlüsselzuweisung und zum anderen zu höheren Ausgaben für die Kreisumlage (näher erläutert wird 

dieser Effekt weiter unten unter dem Punkt Steuerkraft/Umlagekraft).  

Der Ansatz für die Einkommensteuerbeteiligung wurde unter Berücksichtigung der Orientierungshilfe 

für die Aufstellung der Haushaltspläne der Gemeinden des Bay. Landesamtes für Statistik mit einer 

Höhe von 3.308.000 € veranschlagt. Das neu ausgewiesene Baugebiet Am Brand wird hier in den 

nächsten Jahren sicherlich zu einer weiteren Steigerung des Einkommensteueranteils führen.  
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Der Vermögenshaushalt 2023 wie auch der Finanzplan 2024-2026 sehen zahlreiche 

Investitionsmaßnahmen vor. Im Haushaltsjahr werden die Schlusszahlungen für die bereits 

abgeschlossene Erschließung des Baugebietes Am Brand erwartet, die Sanierung der Pestkapelle mit 

dem Kreuzweg steht auf dem Plan, ebenso wie zahlreiche Straßenbaumaßnahmen (Erneuerung Straße 

Giffa und Vordergrub, Errichtung eines Geh- u. Radweges entlang der Bayerwaldstraße, Sanierung des 

Hirschbuckelweges und Planung von weiteren Straßensanierungen im Auerhahnweg und der Siedlung 

Sonnenstraße/Hochstraße/Friedenstraße), der Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage im 

Schulgebäude soll umgesetzt werden.   

 

Die Planungen für das neue Kinderhaus Schwarzer Helm mit Unterbringung des städtischen Archivs 

sind enthalten – die Baukosten werden im Finanzplanungszeitraum anstehen. Im Bereich 

Wasserversorgung und Kanalisation sind ebenfalls zahlreiche investive Maßnahmen enthalten. Dies 

sind nur beispielhaft einige der umfangreichen Maßnahmen im Vermögenshaushalt bzw. Finanzplan – 

die detaillierte Übersicht ist diesem Haushaltsplan beigefügt. Die Stadt Wörth a.d.Donau hat somit 

wieder eine umfangreiche Agenda vor sich, die es in den kommenden Jahren umzusetzen gilt.  

 

 

 

Haushalt 
 

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts                 11.829.000 € 

Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts                      9.175.000 € 

Gesamthaushalt   21.004.000 € 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

VerwaltHh 8,95 9,03 9,81 10,47 9,97 10,54 9,64 12,41 10,96 11,83

VermöHh 5,68 4,57 6,13 4,84 3,93 2,37 14,80 24,97 14,07 9,18

Gesamt 14,63 13,60 15,94 15,31 13,90 12,91 24,44 37,37 25,03 21,00
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Einnahmen Verwaltungshaushalt 2023 
 

Die bedeutendsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts: 

  Ansatz 2023   Ansatz 2022   Ergebnis 2021   

Einnahmeart Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil 

  € in % € in % € in % 

Einkommensteueranteil 3.308.000 27,97% 3.134.000 28,60% 3.124.177 25,18% 

Gewerbesteuer 3.100.000 26,21% 2.530.000 23,09% 3.606.705 29,07% 

Grundsteuern A und B 794.500 6,72% 767.000 7,00% 799.751 6,45% 

Schlüsselzuweisung 179.600 1,52% 464.000 4,23% 549.544 4,43% 

Abwassergebühren 410.000 3,47% 390.000 3,56% 390.053 3,14% 

Wassergebühren 400.000 3,38% 375.000 3,42% 376.962 3,04% 

Miete Schulanlage 280.000 2,37% 280.000 2,55% 286.200 2,31% 

Einkommensteuerersatz/GrESt 320.000 2,71% 275.000 2,51% 356.152 2,87% 

Förderung Kinderbetreuung 700.000 5,92% 625.000 5,70% 721.421 5,81% 

Gemeindeanteil an der USt 449.000 3,80% 450.000 4,11% 540.577 4,36% 

Konzessionsabgabe 132.000 1,12% 130.000 1,19% 130.214 1,05% 

 

GEWERBESTEUER 
Die Gewerbesteuer ist eine sogenannte Veranlagungssteuer. Das Unternehmen leistet 
Vorauszahlungen. Die endgültige Steuerschuld wird erst nach Einreichung der Steuererklärung festge-
setzt. Das kann zu Nachzahlungen, aber auch zu Erstattungen an das Unternehmen führen. Zudem 
können betriebliche Umstrukturierungs- und Steueroptimierungsmaßnahmen bei den großen 
Gewerbesteuerzahlern zu spürbaren Änderungen des kalkulierten Steueraufkommens führen.   
 
Die Veranschlagung der Gewerbesteuer im Haushaltsplan ist daher mit großen Unsicherheiten 
behaftet. Es empfiehlt sich daher, eine vorsichtige Schätzung vorzunehmen. Wird dann am Jahresende 
der Haushaltsansatz vom tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen wie z.B. in Vorjahren schon 
vorgekommen übertroffen, ist dies kein Nachteil für die Haushaltswirtschaft der Stadt. Die 
Mehreinnahmen stehen dann sicher für neue Investitionen zur Verfügung. 
 
Für das Haushaltjahr 2022 wurde mit Gewerbesteuereinnahmen von 2,53 Mio. € gerechnet. Das 

Ergebnis 2022 weist hier ein IST von rund 4,117 Mio. € auf. Dennoch sollte bei der Bildung des Ansatzes 

2023 vorsichtig agiert werden, da größere Schwankungen jederzeit möglich sind. Für das Haushaltsjahr 

werden somit Einnahmen i.H.v. 3,1 Mio. € veranschlagt. Bei einem Haushaltsansatz von 3,1 Mio. € 

verbleiben der Stadt Wörth folgende Gewerbesteuereinnahmen netto:  

 

 

Gewerbesteuer  3.100.000 € 

Gewerbesteuerumlage     295.000 € 

Ausgleichszahlung an die Gemeinde Wiesent (zu erwarten für Abrechnung 2022)     208.000 € 

Gewerbesteuer netto  2.597.000 € 

 

 

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen (brutto) sowie der dadurch abzuführenden 

Gewerbesteuerumlage zeigt die folgende Grafik:  
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EINKOMMENSTEUERBETEILIGUNG 
Die Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 15 Prozent des Aufkommens an 

Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an 

Kapitalertragssteuer.  

Das Bayerische Landesamt für Statistik prognostiziert für die Stadt Wörth eine Einkom-

mensteuerbeteiligung in Höhe von 3.308.000 € (Vorjahr IST:  3.284.454 €) weist aber vorsichtshalber 

darauf hin, dass diese Zahl nur als Orientierungshilfe anzusehen ist, da sich diese aufgrund der 

tatsächlichen Aufkommensentwicklung verändern wird.  

 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gewerbest.-Umlage € 360 462 430 530 577 542 406 237 320 379

Gewerbesteuer € 1.955 2.546 2.367 2.919 3.201 3.015 2.416 2.573 3.482 4.117
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SCHLÜSSELZUWEISUNG  
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung sind die Einwohnerzahl, der Grundbetrag, der vom 

Freistaat Bayern pro Einwohner ausgeschüttet wird und die Steuerkraft ausschlaggebend. Für die 

Steuerkraftberechnung bilden dabei aufgrund des 2-jährigen Versatzes für 2023 die Einnahmen der 

Stadt Wörth aus 2021 die Grundlage. Die Schlüsselzuweisung 2023 wird mit 179.600 € im Haushalt 

veranschlagt und sinkt damit gegenüber den Vorjahren deutlich.    

 

 
 

STEUERKRAFT PRO EINWOHNER/ UMLAGEKRAFT/ AUSWIRKUNG KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH 
Die Steuerkraft pro Einwohner hat aufgrund der guten Einnahmesituation der letzten Jahre erneut 

zugelegt und beträgt 1.306,35 € pro Einwohner (ausschlaggebend Einwohnerzahl zum 31.12.2021 mit 

4.930 Einwohnern). Die Steuerkraft pro Einwohner bei kreisangehörigen Gemeinden mit 3.000 – 5.000 

Einwohnern (da Einwohnerzahl aus 2021 ausschlaggebend ist und diese unter 5.000 EW) beträgt im 

Landesdurchschnitt 2023 pro Einwohner 1.211 €.  

 

 
 

Um aufzuzeigen wie sich der kommunale Finanzausgleich mit seinem 2-jährigen Versatz auf die 

kommunalen Finanzen in 2023 (bzw. auch den Vorjahren) auswirkt bzw. ausgewirkt hat, wurde 
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nachfolgende Übersicht erstellt. Für 2023 wirkt sich dies so aus, dass sich beispielsweise um 285.252 

€ geringere Einnahmen aus Schlüsselzuweisung als im Vorjahr 2022 ergeben. Durch den Anstieg der 

Umlagekraft steigt jedoch die aufzubringende Kreisumlage (gegenüber dem Vorjahr um 371.146 € 

(allerdings ist hier auch zusätzlich der Umlagesatz durch den Landkreis gesenkt worden, was sich 

ebenfalls auswirkt auf die Höhe 2022 bzw. 2023 – ohne Hebesatzsenkung in 2022 wären es 310.850 € 

mehr Kreisumlage in 2023 ggü. 2022). Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist die Steuerkraft 

mit maßgeblich. Für die Höhe der Kreisumlage ist die Umlagekraft maßgeblich (Berechnungsschema 

siehe auch unten unter Punkt Kreisumlage). Für die Ermittlung der Steuerkraft in Euro sind die 

Einnahmen aus Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer und Umsatzsteuerbeteiligung 

ausschlaggebend. Für die Ermittlung der Umlagekraft wird der Steuerkraft in Euro noch ein Betrag in 

Höhe von 80 % der Schlüsselzuweisung aus dem Vorjahr hinzugerechnet.  

 

  IST IST IST Ansatz 

  2020 2021 2022 2023 

Einkommensteuerbeteiligung          2.861.101 €           3.124.177 €           3.284.454 €           3.308.000 €  

Gewerbesteuer          2.573.706 €           3.636.765 €           4.117.122 €           3.100.000 €  

Grundsteuer A + B             780.546 €              799.726 €              797.456 €              794.500 €  

Umsatzsteuerbeteiligung              527.460 €              540.577 €              477.171 €              449.000 €  

     

Steuerkraftzahl           5.410.745 €           5.218.754 €           5.561.121 €           6.440.322 €  

Umlagekraft          5.559.407 €           5.510.764 €           6.025.595 €           6.812.204 €  

      

Kreisumlage*          2.195.966 €           2.176.751 €           2.319.854 €           2.690.821 €  

Schlüsselzuweisung             365.012 €              549.544 €              464.852 €              179.600 €  
* Zu berücksichtigen: Bei der Kreisumlage wurde im o.g. Zeitraum der Umlagesatz in 2022 von vorher (2020/2021) 39,5 % auf 38,5 % gesenkt, 

2022 soll dieser wieder auf 39,5 % angehoben werden. Dies wirkt sich natürlich ebenfalls auf die Höhe der Kreisumlage auf. 

 

 

 

 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2023 

 
Die bedeutendsten Ausgaben des Verwaltungshaushalts: 

  Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 

Ausgabeart 
Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil 

€ in % € in % € in % 

Kreisumlage 2.691.000 22,75% 2.380.150 21,72% 2.176.751 17,54% 

Personalkosten 1.595.200 13,49% 1.490.850 13,60% 1.396.503 11,26% 

Umlage an VG Wörth 858.000 7,25% 846.000 7,72% 767.831 6,19% 

Schulverbandsumlagen 477.000 4,03% 475.000 4,33% 454.804 3,67% 

Gewerbesteuerumlage 295.000 2,49% 235.000 2,14% 334.962 2,70% 

Umlage Zweckverb. Kläranlage 340.000 2,87% 295.000 2,69% 288.225 2,32% 

Förderung Kinderbetreuung 1.450.000 12,26% 1.400.000 12,77% 1.307.568 10,54% 

Kreditzinsen 50.000 0,42% 64.200 0,59% 84.476 0,68% 

Ausgleichszahlungen Gde. Wiesent 287.000 2,43% 180.000 1,64% 214.227 1,73% 
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PERSONALKOSTEN 
Die Personalkosten stellen einen der größten Ausgabenblöcke des Verwaltungshaushalts dar. Die 

Haushaltsansätze für die Personalkosten wurden anhand des Stellenplanes gebildet. Die 

Personalausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr auf 1.595.200 €. Der Anstieg ist in erster Linie auf 

Neueinstellungen, vom Stadtrat beschlossene Höhergruppierungen und Stufensteigerungen sowie auf 

die tarifliche Lohnerhöhung zurückzuführen.  

 

KREISUMLAGE  
Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach der endgültigen Umlagekraft der Gemeinde und dem je-

weiligen Hebesatz des Landkreises. Der Umlagesatz wurde im vergangenen Jahr um einen 

Prozentpunkt auf 38,5 % abgesenkt. Lt. Ankündigung des Landkreises muss dieser heuer wieder auf 

39,5 % angehoben werden. 

Die Kreisumlage 2023 der Stadt Wörth ergibt sich aus nachfolgender Berechnung: 
 

2023 zum Vergleich 2022 

Steuerkraftzahl 6.440.322 € 5.561.121 € 

80% der Schlüsselzuweisung aus dem Vorjahr 371.882 € 464.474 € 

Endgültige Umlagekraft  6.812.204 € 6.025.595 € 

Kreisumlage 39,5 % (gerundet) 2.691.000 € 2.380.150 € 

 

 

SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND  
Die Ausgaben für den „Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ liegen bei 3.113.100 € (Vorjahr: 

2.883.200 €). Unter diesem Ausgabenblock sind sämtliche laufenden Ausgaben, wie z.B. Gebäude- u. 

Grundstücksunterhalt, Fahrzeugunterhalt, Ausstattungsgegenstände, Mieten u. Pachten, 

Bewirtschaftungskosten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, Versicherungsbeiträge, 

Geschäftsausgaben, Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes oder auch kalkulatorische 

Kosten zu finden. Auch die derzeitige Lage mit hohen Inflationsraten, gestiegenen Material- und 

Energiekosten wirkt sich auf diesen Ausgabenblock besonders aus. In der Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses wurde für den Bereich Stromkosten eine Vergleichsübersicht an die Hand gegeben, 

wie sich diese ggü. dem Vorjahr verändert haben.  

In dieser Ausgabengruppe sind aber auch besondere Maßnahmen wie Renovierungs- und 

Reparaturarbeiten sowie Kanalsanierungen enthalten oder auch Ausgaben für 

Studien/Bebauungspläne. Auch dies wirkt sich auf die Höhe der Ausgaben dieses Bereichs aus, je 

nachdem welche Maßnahmen im betreffenden Haushaltsjahr eingestellt werden. In den letzten Jahren 

wurden zahlreiche solcher Maßnahmen bereits umgesetzt. Für das Jahr 2023 sind u.a. folgende 

Ausgaben, nach Vorlage in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, eingeplant:   

 

 Bezeichnung der Maßnahme Ausgaben 

0200.65500 Anwaltliche Vertretung für Polder 
                   

100.000 €  

0300.65500 Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung BKPV  
                       

5.000 €  

1300.50000 Feuerwehr Wörth - Unterhaltsmaßnahme FF-Gerätehaus (WC-Anlagen, EDV, Rauchmelder) 
                     

25.000 €  
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1300.52000 Feuerwehr Wörth - Anschaffungs- u. Ausrüstungsgegenstände allg. + Mittelanforderung 
                       

9.900 €  

1300.56000 Feuerwehr Wörth - Dienst- u. Schutzkleidung, Untersuchungen, Lehrgänge, Arbeitsausfall etc.  
                     

23.000 €  

1300.65500 Gutachten Hydrantenprüfung FF Wörth 
                       

7.500 €  

1301.50000 Feuerwehren OT - Unterhalt Gerätehäuser allgemein plus Kundendienst/TÜV Gastherme 
                       

5.500 €  

1301.50000 Feuerwehr OT Tiefenthal - Unterhaltsmaßnahme Fassadenanstrich  
                       

6.500 €  

1301.52000 Feuerwehren OT - Anschaffungs- u. Ausrüstungsgegenstände allg. + Mittelanforderung 
                       

8.400 €  

1301.56000 Feuerwehren OT - Dienst- u. Schutzkleidung, Untersuchungen, Lehrgänge, Arbeitsausfall etc. 
                     

12.000 €  

1301.65500 Gutachten Hydrantenprüfung FFs Ortsteile 
                       

7.500 €  

2150.50000 Anstrich Fassade Schulgebäude, Dachreparatur, regulärer Unterhalt, zusammen 
                     

28.000 €  

3210.63000 Stadtarchiv - Pauschalansatz für Digitalisierung, EDV-Programm etc.  
                       

5.000 €  

3210.66100 
Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Beitritt zum Archivpflegeverein des Landkreises Regensburg auf 
Basis gebuchter Stunden 

                     
10.000 €  

3700.50000 
Kapellen - Unterhaltsmaßnahmen Kapellen Straubinger Straße (2x), Kiefenholz (1x), Eidenzell 
- Durchführung mit Bauhof - Materialkosten 

                       
5.000 €  

6100.65500 
Bebauungspläne / Studien: B-Pläne, Studien sowie Überarbeitung Flächennutzungsplan - 
Ansatz aus Vorjahr - HR gebildet in 2022 

                     
80.000 €  

6100.65501 
Projektfonds Städtebauförderung: Umfeldgestaltung Reaktivierung historische Schußhütte 
(Anschaffung Sitzgelegenheiten usw.) 

                     
10.000 €  

6300.51000 Straßen / Wege / Plätze allg. Unterhalt 
                   

130.000 €  

7000.51000 Kanal Wörth - Unterhalt von Kanälen 
                     

16.000 €  

7000.51001 Kanal Wörth - Sanierung von Kanälen, Kamerabefahrungen, Spülen etc.  
                     

50.000 €  

7000.51100 Kanal Wörth - Störmeldeanlage für PS Hofdorf 1 + 2  
                       

6.000 €  

7200.65500 Bestandsvermessung Deponie - Restzahlung Gutachten, Planungskosten Stilllegung Deponie 
                     

13.000 €  

7900.71700 Defizite Busline Wiesenfelden-Wörth und Rufbuslinien, zusammen 
                     

14.000 €  

8150.50000 Wasserversorgung - regulärer Unterhalt Pumpstationen / Pumpen usw. 
                     

10.000 €  

8150.51000 
Wasserversorgung - Schachtsanierung, Wartung Entlüftungsstationen, Schieberkreuze 
erneuern, Hydrantenprüfung, allg. Unterhalt 

                     
90.000 €  

8150.52000 Wasserversorgung - Anschaffung fernauslesbarer Wasserzähler 
                     

25.000 €  

8800.50000 Sanierung von Wohnungen im Lehrerwohnhaus  
                     

18.000 €  

8800.50000 Putzsanierung Bürgerhaus - Feuchteproblem 
                       

5.000 €  

 

 

GEWERBESTEUERUMLAGE  

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den 
Hebesatz der Gemeinde geteilt wird und dieser Betrag mit einem Vervielfältiger (Umlagesatz) 
multipliziert wird. Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage besteht seit dem Jahr 2020 nur 
noch aus dem Basis-Vervielfältiger und beträgt damit insgesamt 35 Prozentpunkte (bis 2019: 64 
Prozentpunkte). Im Haushalt werden für die Gewerbesteuerumlage deshalb 295.000 € veranschlagt.  
 

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 
Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse steigen gegenüber dem Vorjahr von 2.338.600 € auf 

2.554.900 € an. Die größten Posten sind: 
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 Zuweisungen an Kindertageseinrichtungen  

(Betriebskostenförderung sowie Defizitbeteiligung  

für Wörther Kindertageseinrichtungen kinder-reich - BRK,  

Caritas-Kinderkrippe und Kinderhaus Am Brand)   1.450.000 € 

 Schulverbandsumlagen 

(Mittelschulverband u. Grundschulverband)          477.000 € 

 Umlage an den Zweckverband Kläranlage        340.000 € 

 Umlage an den Zweckverband Gewerbegebiet Wörth-Wiesent         80.000 € 

 Musikschule Wörth a.d.Donau – Zuschuss/Defizitbeteiligung         45.000 € 

 Umlage an Realsteuerstelle         34.000 € 

 

Die Stadt Wörth a.d. Donau und der Freistaat Bayern leisten an den Kindergarten „kinder-reich“ Wörth 

(Träger seit 01.09.2022 BRK), die Kinderkrippe am Hohen Rain (Träger: Caritasverband) und neu für 

das Kinderhaus Am Brand (Träger: Caritasverband) eine jährliche kindbezogene 

Betriebskostenförderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (BayKiBiG). 

Zusätzlich erhalten auch Kindertagesstätten außerhalb des Gemeindegebietes eine kindbezogene 

Förderung, wenn sie Kinder, die in Wörth a.d. Donau wohnhaft sind, betreuen. Die jährliche Förderung 

errechnet sich aus dem Produkt Basiswert, Buchungszeit- und Gewichtungsfaktor. Der Basiswert wird 

durch das Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration jährlich unter 

Berücksichtigung der aktuellen Personalkosten festgelegt.   

 

Zudem sind in den Zuweisungen an Kindertageseinrichtungen die vereinbarungsgemäße Übernahme 

der Betriebsdefizite für die drei in Wörth a.d.Donau ansässigen Einrichtungen berücksichtigt. Hier trägt 

die Stadt Wörth vereinbarungsgemäß anfallende Defizite. Nach Abzug der staatlichen Anteile in Höhe 

von rd. 700.000 € verbleibt eine Eigenleistung der Stadt Wörth in Höhe von 750.000 €.  

 

Die Kinderbetreuungskosten haben sich wie folgt in den letzten Jahren entwickelt (2018-2022 RE-

Ergebnisse, 2023 Planwert): 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Aufwendungen an  
Kindertagesstätten 

778.193 € 1.046.928 € 930.716 € 1.307.568 € 1.280.174 € 1.450.000 € 

abz. Zuwendungen des 
Freistaats Bayern 

  404.710 €    557.633 €    626.737 €  721.421 €   670.267 €    700.000 €  

Anteil Stadt 373.483 € 489.295 € 303.979 € 586.148 € 609.907 € 750.000 € 

 

 

AUSGLEICHSZAHLUNGEN AN DIE GEMEINDE WIESENT (HHST 9100.84000) 
Die Stadt Wörth a.d. Donau hat zusammen mit der Gemeinde Wiesent den Gewerbepark Wörth-

Wiesent ausgewiesen. An allen Einnahmen aus der Gewerbesteuer, Grundsteuer B und der 

Grunderwerbsteuer, die von den Betrieben aus dem Gewerbepark bei der Stadt Wörth eingehen, ist 

die Gemeinde Wiesent zu beteiligen (Abrechnung erfolgt jeweils im Folgejahr). Ebenso wird der 

Straßenunterhaltszuschuss anteilig an den Zweckverband Gewerbegebiet weitergegeben. Für diese 

vertraglich vereinbarten Ausgleichszahlungen sind im Haushalt 2023 insgesamt 287.000 € eingeplant 

(Vorjahr IST 225.711,52 €).  
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Zuführung an den Vermögenshaushalt 
 

Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts nicht benötigten Einnahmen sind nach den 

Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt vorrangig zur Tilgung von Schulden 

sowie zur Umsetzung von Investitionen zuzuführen.  

Nach § 22 Abs. 1 der Kommunal-Haushaltsverordnung (KommHV-K) muss die Zuführung vom 

Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt (Pflichtzuführung) mindestens so hoch sein, dass damit 

die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite abgedeckt werden kann. 

Im vorliegenden Haushaltsentwurf 2023 ergibt sich unter Einbeziehung der Finanzplanungsjahre bis 

2026 folgendes Bild:  

 

HH-Jahr Pflichtzuführung Investitionsrate Zuführungsrate 

2023 235.000 € 149.000 € 384.000 € 

2024 241.000 € 196.000 € 437.000 € 

2025 282.000 € 355.000 € 637.000 € 

2026 336.000 € 189.000 € 525.000 € 

 

 

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt hat sich in den letzten Jahren wie 

folgt entwickelt:   

 

 

 

Ausgaben des Vermögenshaushalts 2023 
Der Vermögenshaushalt weist ein Gesamtvolumen von 9.175.000 € aus.  

 

Bedeutende Ausgabeansätze im Überblick: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1084
1324

2338

1838
1991

2421

1883 1760
2101

3034 3000

Zuführung in den Vermögenshaushalt, in T Euro
2012-2021 RE-Ergebnisse, 2022 voraussichtlich
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Das zukunftsweisende Baulandprojekt Am Brand, dessen Erschließung im Sommer 2020 begonnen 

und im Spätsommer 2022 abgeschlossen wurde, findet sich ausgabenmäßig auch im Haushalt 2023 

wieder. Alle Ausgaben (und Einnahmen), die das Baugebiet betreffen sind in der Übersicht zum 

Vermögenshaushalt wieder farblich gekennzeichnet (hellorange hervorgehoben). Die 

Schlussrechnungen für die Erschließung mit Straße / Wasser / Kanal / Grünordnung und 

Löschwasserversorgung sind im Haushalt mit zusammen 4.486.600 € veranschlagt.    

 

Der Bauplatzverkauf ist, wie bereits eingangs erläutert, erfreulicherweise bereits nahezu vollständig 

über die Bühne gegangen. Einige Bauherren haben bereits mit der Bebauung begonnen. Für die 

Verkaufsabwicklung einiger weniger Bauparzellen sind im Haushalt ebenfalls noch Ansätze gebildet.  

 

Wie schon in den vergangenen Jahren investiert die Stadt Wörth auch 2023 wieder in die Ausstattung 

der Feuerwehren und somit in den Brandschutz. Geplante Maßnahmen sind:  

 Diverses bewegliches Anlagevermögen i.H.v. 13.500 € (teilweise mit finanzieller Beteiligung 

durch den jeweiligen Feuerwehrverein)  

 Anschaffung von Tetra-Endgeräten: 57.500 € (Zuschuss: 48.500 €) 

 Digitale Sirenensteuerungen: 54.000 € (Zuschuss: 43.000 €) 

 Baumaßnahmen im FF-Gerätehaus Wörth: 4.000 €  

 

Im Mittelschulgebäude soll eine dezentrale Lüftungsanlage eingebaut werden (Ausgaben i.H.v. 

625.000 €, für diese Ausgaben wurde im Jahr 2022 ein Haushaltsausgaberest gebildet). Die staatliche 

Förderung über die Bafa beläuft sich auf 500.000 €, der Bewilligungszeitraum läuft bis zum 31.12.2023. 

Zudem sind bauliche Maßnahmen am Kanalanschluss des Gebäudes notwendig (100.000 €) und auch 

Planungskosten für die Erneuerung der Heizungssteuerung sind eingeplant (20.000 €), zudem die 

Umrüstung auf eine elektronische Schließanlage mit 6.000 €. Für diese drei Maßnahmen wurde im 

vorhergehenden Haushaltsjahr ebenfalls ein Haushaltsausgaberest gebildet, sodass eine erneute 

Veranschlagung 2023 entbehrlich ist.    

 

Das Stadtarchiv, das derzeit in der ehemaligen Schule in Hofdorf beheimatet ist, soll nach dem Willen 

des Stadtrates im neu geplanten Kinderhaus Schwarzer Helm untergebracht werden. Hierfür ist ein 

Planungskostenansatz i.H.v. 40.000 € vorgesehen. Die Baukosten finden sich im 

Finanzplanungszeitraum mit insgesamt 1,435 Mio. €. Die Stadt will sich hierfür um Fördermittel aus 

dem Kulturfonds Bayern sowie aus dem kfw-Programm Klimafreundliches Bauen bemühen. Für 

weitere Investitionen in das bisherige Stadtarchiv sind 7.500 € eingestellt.  

 

Die Sanierung der Pestkapelle mit Umgriff und den Kreuzwegstationen 13 + 14 soll, nachdem nun seit 

Februar 2023 alle Bewilligungen bzw. vorzeitigen Maßnahmenbeginne durch die vier betreffenden 

Bewilligungsstellen vorliegen (Gesamtzuschüsse beantragt in Höhe von 160.000 € - Bundesmittel, 

Landesmittel, Bayerische Landesstiftung und Bezirk Oberpfalz), durchgeführt werden 

(Gesamtausgaben veranschlag mit 220.000 €, verteilt auf 2023/2024).  

 

Um auch weiterhin gute Rahmenbedingungen für die Kindertagesbetreuung zu erhalten, nimmt die 

Stadt Wörth (neben den laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushalts) auch im Vermögenshaushalt 

wieder größere Summen in die Hand. Die Restzahlungen für das Kinderhaus Am Brand (Hochbau und 

Außenanlagen) fallen erst 2023 an. Für die noch zu erwartenden Ausgaben i.H.v. 412.000 € wurde im 

Jahr 2022 ein Haushaltsausgaberest gebildet, der dann 2023 für diese Ausgaben zur Verfügung steht. 

Staatliche Fördermittel für das Kinderhaus Am Brand werden noch i.H.v. 300.000 € erwartet. Das 
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Kinderhaus ist seit Januar 2022 in Betrieb. Auch für die, ggf. vorübergehende, Erhöhung von 

Betreuungskapazitäten sind 250.000 € veranschlagt. Zudem sind Restzahlungen für den 

Waldkindergarten, der in Kürze seinen Betrieb aufnehmen wird, veranschlagt. Um den notwendigen 

Bedarf an Betreuung in der Zukunft abdecken zu können, sind zudem Planungskosten i.H.v. 330.000 € 

für ein neues Kinderhaus Am Schwarzen Helm (mit Baukosten im Finanzplan i.H.v. 6,95 Mio. € sowie 

Planungsleistungen (25.000 €) und Erschließungskosten (385.000 € im FPL) veranschlagt. Fördermittel 

erwartet die Stadt Wörth aus der Hochbauförderung FAG durch den Freistaat Bayern sowie aus dem 

zum 01.03.2023 neu aufgelegten kfw-Förderprogramm Klimafreundliches Bauen des Bundes.  Die 

ebenfalls für die Zukunft geplante Sanierung bzw. Erweiterung des Kindergartens kinder-reich an der 

Schußhütte rückt erst einmal hinter das Kinderhaus Schwarzer Helm (berücksichtigt mit 

Planungskosten in 2026).   

 

Im Bereich Sportstätten, Hallenbad und Erholungseinrichtungen sind  (im Finanzplan) die Verglasung 

und Brandschutzmaßnahmen in der 2-fach Sporthalle eingeplant sowie ein Baukostenzuschuss an die 

Spielvereinigung Hofdorf-Kiefenholz mit 40.000 € eingeplant. Im laufenden Haushaltsjahr sind 

Planungsleistungen für die energetische Sanierung der Gebäudehülle des Hallenbades (20.000 €) sowie 

kleinere Anschaffungen im Hallenbad geplant. Am Festplatz im Gschwelltal soll eine Toilettenanlage 

für die Besucher des Waldbades bzw. Festplatzes errichtet werden (40.000 €), für die Errichtung eines 

Mehrgenerationenparcours sind 24.000 € eingeplant. Im FPL-Jahr 2024 soll zudem der Wunsch der 

Wörther Jugendlichen nach einem Dirtpark auf der ehemaligen Erdaushubdeponie (nach Abschluss der 

Stilllegungsphase und Humusabdichtung) umgesetzt werden (10.000 €).   

 

Im Rahmen der Städtebauförderung wurde ab 01.01.2023 zusätzlich zum Kommunalen 

Förderprogramm (für private Maßnahmen der Fassaden- und Umfeldgestaltung) ein 

Geschäftsflächenprogramm erlassen (Bezuschussung eingeplant mit Ausgaben i.H.v. 40.000 €). Auch 

die Anschaffung von Lastenrädern bezuschusst die Stadt Wörth wieder (5.000 €).   

 

Auch für Straßenbaumaßnahmen, Verkehrsanlagen und Plätze werden im Haushalt Mittel 

veranschlagt:  

 

 Grunderwerbe für öffentliche Flächen / Anlagen: 291.000 €  

 Anschaffungen für den Bauhof Wörth: 278.600 €  

 Zaunanlage für den Pfarrgarten Wörth: 5.000 €  

 Verbesserungsmaßnahme Bauhofgelände: 70.000 €  

 Erneuerung der Straßen Giffa und Vordergrub: 685.000 € / 2024: 10.000 € (gefördert über 

ELER-Fördermittel: zusammen 433.000 €) 

 Bau eines Geh- und Radweges entlang der Bayerwaldstraße: 450.000 € / 2024: 130.000 € 

(gefördert über Freistaat Bayern, Art. 13f BayFAG mit zusammen 423.000 €) 

 Sanierung des Hirschbuckelweges: 235.000 € / 2024: 445.000 € / 2025: 20.000 € 

 Planungskostenansatz für die Sanierung der Sonnenstraße / Hochstraße / Friedenstraße: 

50.000 €   

 

Für die Umrüstung von noch 14 verbliebenen Leuchten der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 

wurde im Vorjahr 2022 ein Haushaltsausgaberest für nicht verbrauchte Haushaltsmittel gebildet, 

weshalb keine erneute Veranschlagung im Jahr 2023 notwendig ist.  

 

Im Bereich der Abwasserentsorgung sind Ausgaben für Anschaffungen (46.200 €) sowie für die 

Erneuerung von Wasserrechten, die Erstellung eines Hochwasserrisikomanagementkonzeptes und 
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eine Kanalüberrechnung sowie Sanierungsmaßnahmen wie am Hirschbuckelweg (Umbau Misch- auf 

Trennsystem) in Höhe von insgesamt 577.000 € eingeplant.   

 

Für eine angestrebte Erneuerung am Grüngut-/Astlagerplatz sowie des Wertstoffhofes sind 

Planungskosten i.H.v. zusammen 20.000 € veranschlagt. 

 

Am Friedhof Wörth a.d.Donau wird aufgrund der hohen Nachfrage die Urnenstelenanlage auch heuer 

wieder um eine weitere Teilanlage erweitert. Zudem sind Anschaffungen für das Leichenhaus (4.000 

€) und Planungskosten (10.000 €) für die notwenige Sanierung der Friedhofsmauer (zwischen altem 

und neuem Friedhofsteil) berücksichtigt.  

 

Für den weiteren Breitbandausbau sind Pauschalansätze für das Verlegen von Speedpipe-

Rohrverbünden und die Inanspruchnahme von Planungsleistungen eingestellt (15.000 €) sowie für die 

Sanierung am Hirschbuckelweg (65.000 €). Hinsichtlich des weiteren Breitbandausbaus hat sich die 

Stadt Wörth a.d.Donau der LNI GmbH angeschlossen, die im Betreibermodell die bauliche Umsetzung 

der Gigabit-Richtlinie umsetzt. Die zweckgebundenen Baukostenzuschüsse sind nach einem bereits 

jetzt schon erarbeitetem Zahlungsplan von den beteiligten Kommunen an die LNI GmbH zu entrichten. 

Auf die Stadt Wörth entfällt ein Anteil von 440.000 € (FPL-Jahre: 176.000 € / 176.000 € / 88.000 €).  

 

Die KERL eG, eine Genossenschaft des Landkreises Regensburg, gegründet 2012, kann in allen 

Bereichen tätig werden, die einer umweltfreundlichen und nachhaltigen bzw. innovativen 

Energieversorgung dienlich sind. Die Stadt Wörth hat im Jahr der Gründung hier eine Einlage i.H.v. 

1.000 € geleistet. Um nun weiter Maßnahmen hinsichtlich der Energiewende voranzutreiben, hat die 

KERL eG die kreisangehörigen Gemeinden um Erhöhung ihrer Gesellschaftsanteile gebeten, Vorschlag 

wäre die Erhöhung auf 10 € pro Einwohner (aufgerundet), sodass im Haushalt ein Pauschalansatz von 

60.000 € berücksichtigt ist.   

 

Im Bereich Wasserversorgung sind neben Neuanschaffungen (45.800 €) auch Ausgaben für den 

Neubau der Wasserleitung an der Donaubrücke (Verbund mit Zweckverband Regensburg-Süd), die 

Wasserleitungssanierung am Hirschbuckelweg sowie im Vorwald und den Einbau einer 

Durchflussmessung sowie für den Umbau von Pumpen und Schaltschranktechnik im Mischhaus Giffa 

mit zusammen 443.000 € veranschlagt.   

 

Im Bereich Allgemeines Grundvermögen sind der Grunderwerb in der Straubinger Straße mit 

Ausgaben für den Abriss (zur Ermöglichung einer späteren ordnungsrechtlichen Maßnahme) mit 

zusammen 135.000 € eingeplant. Der Erwerb wird aus Mitteln der Städtebauförderung zu 60 % 

gefördert. Zudem findet sich hier auch alle Jahre ein kleinerer Pauschalansatz von 8.000 € für ggf. 

kleinere Grunderwerbsgeschäfte.  

 

Im Finanzplanungszeitraum finden sich zudem Planungskosten (2024: 50.000 €) sowie ein 

Baukostenansatz für den Neubau eines Rathauses, da die bisherigen Verwaltungsräumlichkeiten bald 

schon an ihre Grenzen stoßen. Die genaue Umsetzung ist aktuell noch offen.  
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Finanzierung des Vermögenshaushalts 2023  
 

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts werden mit folgenden Einnahmen finanziert: 

 

  € 

Zuführung aus Verwaltungshaushalt 384.000,00 

Veräußerung von Anlagevermögen 547.300,00 

Beiträge u. ähnliche Entgelte 40.800,00 

Zuweisungen u. Zuschüsse 2.119.900,00 

Entnahme aus Rücklage 6.083.000,00 

Kreditaufnahme 0,00 

Gesamt 9.175.000,00 

 

Der Großteil der Investitionen (rund 2/3) können 2023 somit über die vorhandene Rücklage finanziert 

werden. Rund 23 % der Ausgaben können durch Zuschüsse und staatliche Zuweisungen abgedeckt 

werden. Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt trägt zu rund 4 % zur Ausgabendeckung bei, wie 

auch nachfolgende Grafik nochmals zeigt:  

 

 
 

 

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 

 
Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage stellt sich nach Maßgabe der eingangs erläuterten Situation 

für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar (Prognose vor Rechnungslegung 2022): 

Stand  

zum 01.01.2022 

Zugang  

2022 (vorauss.) 

Abgang  

2022 (vorauss.) 

Abgang  

2023 (lt. Plan) 

Stand  

zum 31.12.2023 

4.736.509,89  € 6.760.000 € 0 € 6.083.000 € rd. 5.412.000 € 

 

Die gesetzliche Mindestrücklage, auch als Sockelbetrag bezeichnet und ein Instrument zur Sicherung 

Zuführung aus 
Verwaltungshaushalt

4%

Veräußerung von 
Anlagevermögen

6%
Beiträge u. ähnliche 

Entgelte
1%

Zuweisungen u. 
Zuschüsse…

Entnahme aus 
Rücklage…

Kreditaufnahme
0%

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts
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der Liquidität nach Maßgabe von § 20 KommHV-K, beträgt 101.988,50 €. Dieser Sockelbetrag 

errechnet sich aus dem Durchschnitt der Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei 

Haushaltsjahre, hiervon ist 1 % als Sockelbetrag festgelegt.   

 

Die Stadt Wörth a.d.Donau hat in 2022, um sich noch vor dem Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus 

und damit auch steigenden Darlehenssollzinsen für den Abschluss eines Bausparvertrages 

entschieden, um sich die damals noch günstigen Sollzinskonditionen zu sichern. Für die Besparung des 

Vertrages sollen Mittel aus der allgemeinen Rücklage / Kassenverstärkung verwendet werden. Die 

Stadt Wörth a.d.Donau hat 2022 bereits Mittel i.H.v. 1 Mio. € in diesem Bausparvertrag angelegt um 

die erforderliche Zuteilungsreife (danach ist Inanspruchnahme Darlehen sowie Auszahlung 

Bausparguthaben möglich) zu erreichen. Lt. dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses sollen 

2023 weitere 350.000 € in den Vertrag einbezahlt werden. Damit sind diese Mittel (zusammen 1,35 

Mio. €) vorübergehend bis zur Zuteilungsreife im Bausparvertrag gebunden und stehen nicht für die 

Liquidität der Kasse zur Verfügung.  

 

  

 

 

Verschuldung 
 

Der Schuldenstand der Stadt Wörth liegt zu Beginn des Planungszeitraums zum 01.01.2023 bei 

1.724.946,78 € uns sinkt damit auf den niedrigsten Stand der letzten Jahre.   

 

Im abgelaufenen Jahr 2022 war keine Kreditaufnahme veranschlagt. Vielmehr wurden planmäßige 

Tilgungen i.H.v. 262.330,25 € geleistet. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit (bei einer 

Einwohnerzahl zum 31.12.2022 von 5.295 lt. EWO-Statistik) 325,77 €. Der letzte veröffentlichte 

Landesdurchschnitt für Kommunen in dieser Größenklasse zum 31.12.2020 lag bei 591 € pro 

Einwohner. Damit liegt Wörth a.d.Donau momentan doch deutlich unter dem Landesdurchschnitt. 

  

 

1.315
1.453 1.421 1.355

770
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1.085
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2.199

4.736
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Entwicklung der Rücklage in Tausend €
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Die bestehende Verschuldung wird in jedem Haushaltsjahr planmäßig zurückgeführt. Für die 

planmäßige Tilgung der bestehenden Verschuldung werden in 2023 235.000 € bereitgestellt. Somit 

sinkt der Schuldenstand bis zum 31.12.2023 auf 1.489.947 €. 

 

  

Die Entwicklung des Schuldenstandes der letzten Jahre ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich:  

 

 
 

 

Da sich in der allgemeinen Rücklage zum Jahresbeginn 2023 ein erfreulich hohes Rücklagenpolster 

befindet, kann auf die Festsetzung einer Kreditermächtigung im aktuellen Haushaltsjahr verzichtet 

werden.   

 

Nachdem im Finanzplanungszeitraum viele umfassende Investitionen auf die Stadt Wörth a.d.Donau 

zukommen werden, wird in den folgenden Jahren wieder ein nicht unerheblicher 

Fremdfinanzierungsbedarf entstehen. Der Schuldenstand wird somit bis zum Ende des 

Finanzplanungszeitraums, wenn das vorgesehene Investitionsprogramm so umgesetzt wird, wieder 

deutlich ansteigen, was die weiteren Haushalte durch Zins- und Tilgung wieder vermehrt belasten wird, 

gerade im Hinblick auf das seit letztem Jahr wieder deutlich angestiegene Zinsniveau.  

 

 

Finanzplanung und Investitionsprogramm 2024-2026 
 

Mit der Finanzplanung soll die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Zeitraum 

2024-2026 aufgezeigt werden. Die Finanzplanung ist damit ein strategisch und mittelfristig 

ausgerichtetes Planungsinstrument. Die Gemeinden können ihre Haushaltswirtschaft nur dann 

ordnungsgemäß ausführen, wenn sie sich mit dem gezielten Blick über den Horizont des 

Haushaltsjahres hinaus einen Überblick über die Deckungsmöglichkeiten verschaffen und sich im 

Rahmen einer sorgsamen Planung bewusstwerden, welche Ausgaben für die Durchführung ihrer 

Aufgaben benötigt werden und welche Investitionen in Angriff genommen werden können, ohne den 

Ausgleich des Haushalts zu gefährden.  
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Die Gemeinden sind zur Aufstellung einer fünfjährigen Finanzplanung verpflichtet (Art. 70 GO und § 

24 KommHV-K). Der Zeitraum, den die Finanzplanung umfasst, erstreckt sich auf 5 Jahre. Dabei ist das 

erste Finanzplanungsjahr das Haushaltsjahr 2022, das aktuelle Haushaltsplanungsjahr bildet das zweite 

Finanzplanungsjahr. 

Bei der Ausarbeitung der Finanzplanung wurden bei der Ermittlung der Haushaltsansätze, soweit eine 

exakte Berechnung nicht möglich war, statistische Daten, Erfahrungswerte und die zu erwartende 

Preisentwicklung berücksichtigt, wobei die derzeitige Situation mit hohen Inflationsraten, gestiegenen 

Rohstoff- und Energiepreisen die Hochrechnung für den Finanzplanungszeitraum zusätzlich 

erschweren.  

 

Bei der Veranschlagung der Steuereinnahmen und Umlagen wurden die vom Bayerischen Landesamt 

für Statistik übermittelten Orientierungshilfen sowie die Ergebnisse des Arbeitskreises 

Steuerschätzung unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse, herangezogen. Es sei darauf 

hingewiesen, dass die Finanzplanung aufgrund des Zeithorizonts Unsicherheiten unterliegt, 

insbesondere im Hinblick auf die getroffenen Annahmen zur konjunkturellen Entwicklung, zum 

realisierbaren Steueraufkommen, zu den angenommenen Tarifabschlüssen oder auch zur allgemeinen 

Preisentwicklung. Die Daten sind deshalb laufend an der Wirklichkeit zu messen und jedes Jahr bei der 

Haushaltsaufstellung anzupassen. Auch wenn der Finanzplan keine Bindung für die 

Haushaltswirtschaft erzeugt, ist es dennoch unbedingt erforderlich, eine solide und vorausschauende 

Haushaltspolitik zu betreiben.  

 

Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 15.02.2023 ausführlich mit der 

mittelfristigen Agenda, insbesondere dem Investitionsprogramm der Stadt, befasst, dies in Kenntnis 

der haushaltsrechtlichen Vorgaben zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit und der 

Gewährleistung der kommunalen Aufgabenerfüllung (Art. 61 Abs. 1 GO).  

 

Das Investitionsprogramm darf als herausfordernd bezeichnet werden. Daher ist es unerlässlich vor 

der Entscheidung für neue Maßnahmen stets die Priorisierung der Maßnahmen nach deren 

Dringlichkeit vorzunehmen. 

 

Fazit  
 

Das vergangene Haushaltsjahr 2022 verlief die Gemeindefinanzen betreffend für die Stadt Wörth 

a.d.Donau ausgesprochen positiv. Der Verwaltungshaushalt erzielte einen hohen Überschuss. Im 

Vermögenshaushalt konnte (zwar durch Verschiebung von Ausgaben, aber auch durch den zügigen 

Bauplatzverkauf Am Brand auf der Einnahmenseite) ebenfalls ein Plus erwirtschaftet werden, das 

letztlich die allgemeine Rücklage deutlich erhöht und stärkt. Diese Situation spiegelt sich auch am 

niedrigen Schuldenstand wider.  

 

Der Verwaltungshaushalt 2023 ist belastet durch die eingangs erläuterte Situation zum kommunalen 

Finanzausgleich sowie auch durch gestiegene Ausgaben (Inflationsrate, gestiegene Strom- und 

Energiekosten etc.), trotzdem zeigt sich die kommunale Einnahmenseite solide. Auch in der Zukunft 

werden die beiden wichtigsten Einnahmepositionen Gewerbesteuer und 

Einkommensteuerbeteiligung sicherlich die kommunalen Finanzen weiter stärken (durch 

Neuansiedlung von Gewerbe im Gewerbepark Wörth-Wiesent aber auch durch das sich allmählich mit 

Leben füllende Neubaugebiet Am Brand).  
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Viele investive Maßnahmen hat die Stadt Wörth a.d.Donau in den letzten Jahren umgesetzt und viele 

weitere stehen noch auf der Agenda, wie ein Blick auf den Vermögenshaushalt und den Finanzplan 

zeigen. Der aktuell hohe Rücklagenstand durch die erfreulich positiv verlaufenen letzten 

Haushaltsjahre stellt hier eine wichtige Säule zur Finanzierung dieser Maßnahmen dar. Trotzdem ist es 

nach wie vor unerlässlich große Haushaltsdisziplin walten zu lassen und vorausschauend und sparsam 

zu handeln. Es bleibt weiterhin äußerst wichtig die Einnahmenseite der Stadt weiter zu stärken und ein 

besonderes Augenmerk auf die Ausgabenseite und mögliche Einsparpotenziale zu legen. Nur so 

können auch in Zukunft die gestellten Aufgaben gemeistert werden und die dauernde 

Leistungsfähigkeit bleibt gesichert. Eine solide Haushaltspolitik, wie sie auch in den letzten Jahren 

schon betrieben wurde, sollte sicherlich zum guten Gelingen dieser Herausforderungen beitragen.

   

Wörth a.d. Donau, den 17.02.2023   

  

 

 

Simone Weber  

Kämmerin VG Wörth a.d. Donau  


